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Zusammenfassung 

 
Mit Inkrafttreten des Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) sind ge-
mäß § 23 BtOG künftig bestimmte Voraussetzungen für eine Regist-
rierung als beruflicher Betreuer vorgesehen. Eine Voraussetzung ist 
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG eine Berufshaftpflichtversicherung zur 
Deckung der sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefah-
ren mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro für jeden 
Versicherungsfall.  
 
Die Anforderungen an die obligatorische Haftpflichtversicherung soll-
ten so ausgestaltet sein, dass das Berufshaftpflichtrisiko beruflicher 
Betreuer auch künftig zu angemessenen und für den Betreuer darstell-
baren Prämien versichert werden kann.  
 
Die Einzelheiten zur Ausgestaltung der Berufshaftpflichtversicherung 
werden in § 10 BtRegV-E geregelt und sind zu begrüßen.  
 
Mit Blick auf § 10 Abs. 3 BtRegV-E bitten wir darum, die Veröffentli-
chung einer Liste mit den aktuellen Adressen der Stammbehörden und 
ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich vorzusehen und einer Klarstel-
lung zur zuständigen Stammbehörde.  
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1.  Hintergrund  

Mit Artikel 6 des Gesetzes zur Durchführung der EU-Verordnungen über 

grenzüberschreitende Zustellungen und grenzüberschreitende Beweisauf-

nahmen in Zivil- oder Handelssachen, zur Änderung der Zivilrechtshilfe, 

des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sowie sonstiger Vorschriften 

soll klargestellt werden, dass  

 

− die vorgesehene obligatorische Berufshaftpflichtversicherung nur 

Vermögensschäden umfassen soll (§ 23 Abs. 1 BtOG-E) und  

 

− die Vereinbarung einer Jahreshöchstleistung von 1 Mio. Euro für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres zulässig ist.  

 
Damit werden die notwendigen Voraussetzungen dafür gesetzt, dass das 
Berufshaftpflichtrisiko beruflicher Betreuer auch künftig zu angemessenen 
und für den Betreuer darstellbaren Prämien versichert werden kann.  
 
 
2.  Die weiteren Einzelheiten der Berufshaftpflichtversiche-

rung werden in § 10 BtRegV-E geregelt.  

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  

2.1 Zu § 10 Absatz 1 BtRegV-E 

Gemäß § 10 Absatz 1 BtRegV-E kann insbesondere die Haftung für Ersatz-
ansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung von der Berufshaftpflicht-
versicherung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 BtOG ausgeschlossen werden. 
Die Zulässigkeit von weiteren Ausschlüssen richtet sich im Übrigen nach § 
114 Absatz 2 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Voraus-
setzung bleibt danach bei jedem Ausschluss, dass er nicht dem Zweck der 
Berufshaftpflichtversicherung zuwiderläuft.  
 
§ 10 Absatz 1 BtRegV ist zu begrüßen. 
 

2.2  Zu § 10 Absatz 2 BtRegV  

Die Regelung legt den zulässigen Selbstbehalt fest. Der Selbstbehalt kann 
dem geschädigten Dritten nicht entgegengehalten werden und gefährdet 
dessen Schutz somit nicht.  
 
§ 10 Absatz 2 BtRegV ist zu begrüßen. 
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2.3  Zu § 10 Absatz 3 BtRegV 

Zu begrüßen ist auch die vorgesehene Streichung von § 25 Absatz 3 
BtOG, wonach der berufliche Betreuer der Stammbehörde jährlich einen 
Nachweis über das Fortbestehen der Berufshaftpflichtversicherung einzu-
reichen hat. Sowohl die beruflichen Betreuer als auch die Versicherer wer-
den damit von bürokratischen Aufwand entlastet. Der nunmehr in § 10 Ab-
satz 3 BtRegV vorgesehenen Regelung ist der Vorzug zu geben.  
 
Gemäß § 10 Absatz 3 BtRegV hat sich der Versicherer zu verpflichten, der 
für die Registrierung des Betreuers zuständigen Stammbehörde die Been-
digung und Kündigung sowie jede relevante Änderung des Versicherungs-
vertrages unverzüglich anzuzeigen. Der Versicherer hat ohnehin ein eige-
nes großes Interesse daran, dass die örtliche zuständige Stammbehörde 
diese Mitteilung erhält. Denn gemäß § 117 Abs. 2 VVG bleibt der Versiche-
rer dem Dritten gegenüber in der Leistungspflicht, wenn er das Nichtbeste-
hen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses der zuständigen 
Behörde nicht mitteilt.  
 
Geht die Mitteilung an eine örtlich nicht zuständige Stammbehörde, bleibt 
der Versicherer dem Dritten gegenüber zeitlich unbegrenzt leistungspflich-
tig – ggf. ohne dafür Versicherungsprämie zu erhalten.  
 
Aus Sicht der Haftpflichtversicherer schwierig ist allerdings, dass die §§ 1 
und 2 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) hinsichtlich der sachlichen 
und örtlichen Zuständigkeiten der Behörden lediglich auf „Landesrecht“ ver-
weisen, ohne dabei konkrete Normen zu nennen. Angesichts von 16 ver-
schiedenen Landesregelungen und jeweils möglicher Änderungen dieser 
Regelungen kann von den Versicherern nur mit einem sehr hohen Aufwand 
nachgehalten werden, welche Behörde im konkreten Fall letztendlich für die 
Registrierung der Betreuer zuständig ist.  
 
Vor diesem Hintergrund wäre die zentrale Veröffentlichung einer Liste 
mit den aktuellen Adressen der Stammbehörden und ihrem örtlichen 
Zuständigkeitsbereich sehr hilfreich.  
 
Für das Versicherungsunternehmen wäre es außerdem hilfreich, wenn 
die Stammbehörde ihm den Eingang der Anzeige mitteilen würde. Eine 
entsprechende Regelung ist z. B. in § 13 Absatz 2 Satz 2 VersVermV vor-
gesehen. Diese Regelung hat sich in der Praxis bewährt. Sie befähigt das 
Versicherungsunternehmen nachzuhalten, ob die Mitteilung bei der örtlich 
zuständige Stelle eingegangen ist.  

 

2.4  Zu § 10 Absatz 4 BtRegV 

Mitarbeiter eines nach § 14 BtOG anerkannten Betreuungsvereins können 
die erforderliche Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 10 Zu Absatz 4 
BtRegV durch Vorlage einer dem anerkannten Betreuungsverein ausge-
stellten Bescheinigung nach § 113 Absatz 2 VVG nachweisen, aus der sich 
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das Bestehen eines den Anforderungen des § 23 Absatz 1 Nummer 3 BtOG 
in Verbindung mit den Absätzen 1 bis 3 entsprechenden Versicherungs-
schutzes für diesen Mitarbeiter ergibt.  
 
Die Regelung ist zu begrüßen. Hilfreich wäre es aber, wenn in der Ver-
ordnung klargestellt werde könnte, an welche Stammbehörde die Mit-
teilung nach § 10 Absatz 3 BtRegV ergehen müsste: an die des Be-
treuungsvereins oder an die die des beruflichen Betreuers?  
 

2.5  Zeitrahmen für die Umsetzung 

Die Pflichtversicherung soll zum 01.01.2023 eingeführt werden. Die Versi-
cherer müssen ihre Versicherungsprozesse und -produkte bis dahin an die 
neue Rechtslage anpassen. Wichtig ist daher, dass zeitnah Rechtssicher-
heit über die Anforderungen an den notwendigen Versicherungsschutz be-
steht.  
 
 
 

 

Berlin, den 07.04.2022 


